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§ 32 NO LSG Schulveranstaltungen

NO LSG - NO Landwirtschaftliches Schulgesetz

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 19.11.2020

(1) Aufgabe der Schulveranstaltungen ist die Erganzung des lehrplanmafigen Unterrichtes durch unmittelbaren und
anschaulichen Kontakt zum wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und kulturellen Leben, durch die Forderung der
musischen Anlagen der Schiler und durch die korperliche Ertlichtigung.

(2) Die Schulbehérde kann durch Verordnung unter Bedachtnahme auf die Aufgaben der einzelnen Schularten
festsetzen, welche Schulveranstaltungen in den einzelnen Schulstufen durchzufiihren sind oder nach vorheriger
Zustimmung der Schulbehérde durchgefiihrt werden kénnen. Die Zahl der Schulveranstaltungen ist so zu bestimmen,
daR die dadurch verursachte Einschrankung der Unterrichtszeit fur die lehrplanméaRig vorgesehenen
Unterrichtsgegenstande nicht die Erfillung des Lehrplanes beeintrachtigt. Dabei sind auch die nach der Art der
Schulveranstaltung erforderlichen Richtlinien fur ihre Durchfihrung, insbesondere die zu beachtenden
Sicherheitsvorkehrungen, festzulegen. Die durch die Schulveranstaltungen erwachsenden Kosten (Fahrpreise,
EintrittsgebUhren usw.) missen dem Grundsatz der Sparsamkeit und Angemessenheit entsprechen.

(3) Die Schiiler sind zur Teilnahme an Schulveranstaltungen ohne Ricksicht darauf verpflichtet, ob die Veranstaltung
innerhalb oder auRBerhalb der Schulliegenschaften stattfindet, sofern nicht

a) die Vorschriften lGber das Fernbleiben von der Schule Anwendung finden oder

b) der Schulleiter nach Anhérung der Klassenkonferenz einen Schiler von der Teilnahme an der Schulveranstaltung
ausgeschlossen hat oder

¢) mit der Veranstaltung eine Nachtigung aulBerhalb des Wohnortes verbunden ist.

Ein AusschluR gemaR lit.b darf nur erfolgen, wenn auf Grund des bisherigen Verhaltens des Schilers eine Gefahrdung
der Sicherheit des Schilers oder anderer Personen mit gro3er Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist. Lit.c findet keine
Anwendung bei Veranstaltungen, die der Erganzung des fachtheoretischen oder fachpraktischen Unterrichtes dienen.

(4) Schuler, die aus dem Grunde des Abs. 3 lit. b und c an einer Schulveranstaltung nicht teilnehmen, sind vom
Schulleiter nach Mdéglichkeit einer anderen Klasse zu einem ersatzweisen Schulbesuch zuzuweisen. Die Beurteilung der
Erreichung des Lehrzieles der betreffenden Schulstufe hat ohne Ricksicht auf die Nichtteilnahme an der
Schulveranstaltung zu erfolgen.

In Kraft seit 01.01.2015 bis 31.12.9999


file:///

© 2025 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///

	§ 32 NÖ LSG Schulveranstaltungen
	NÖ LSG - NÖ Landwirtschaftliches Schulgesetz


